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Öffentliche Bekanntmachung

Die Stadt Lübbenau/Spreewald informiert als Straßenbaulast-

träger der Gerbergasse in Lübbenau/Spreewald über den bevor-

stehenden Ersatzneubau des Brückenbauwerks, welches über 

den Stadtgraben führt sowie den grundhaften Ausbau des Stra-

ßenabschnittes vom Einmündungsbereich der Karl-Marx-Straße 

bis zum Brückenbauwerk.

Das mit dem Wasser- und Abwasserzweckverband Calau (WAC) 

gemeinsam durchzuführende Bauvorhaben umfasst folgende 

Bauabläufe:

- Errichtung der Baustellenumfahrung und Vollsperrung des 

Teilabschnittes der Gerbergasse vom Einmündungsbereich 

Karl-Marx-Straße bis zum Brückenbauwerk über den Stadt-

graben

- Verlegung der Medien (Trinkwasser,- Schmutzwasser,- 

Stromleitungen u. a.) im Brückenbereich

- Ersatzneubau der Brücke

- grundhafter Ausbau des Straßenabschnittes einschließlich 

des Neubaus von Regen- und Schmutzwasserkanal

- Rückbau der Umfahrungsstraße

Die Gesamtbauzeit ist vom 03. März bis 31. Okt.2014 vorge-

sehen. Aus Gründen der Verkehrssicherheit und eines zügigen 

Baufortschrittes wird der Straßenabschnitt für den Durchgangs-

verkehr gesperrt.

Eine Umleitung für den öffentlichen Verkehr wird über die Berg-

straße ausgeschildert.

In dem betroffenen Straßenbauabschnitt sind voraussichtlich 

die Zufahrten zu den Grundstücken über einen Zeitraum von 3 

bis 4 Monaten nicht möglich. Die Stadt Lübbenau/Spreewald 

wird im März eine Informationsveranstaltung durchführen und 

mit die betroffenen Anwohnern/Anliegern konkret über mögliche 

Ausweichstellplätze informieren.

Für Anfragen oder Anregungen während der Bauausführung 

stehen Ihnen folgende Ansprechpartner zur Verfügung:

Stadt Lübbenau/Spreewald:

Tel.:  03542 85 422 Herr Streich

Fax:  03542 85 502

E-Mail: tiefbau@lurebbenau-spreewald.de

Wasser- und Abwasserzweckverband Calau

Tel.:  03542 88 99 231 Herr Huhle

Fax: 03542 88 99 212

E-Mail: info@wac-calau.de

Ingenieurbüro PROKON

Beratung und Bauplanung GmbH

(Bauüberwachung Baulose 1 bis 3) 

Tel.:  0355 494840 Herr Quos

Fax:  0355 4948429

E-Mail: kolkwitz@ib-prokon.de

BM-Ingenieure GbR

(Bauüberwachung Baulos 4)

Tel.: 03573 8108500 Herr Jähnchen

Fax: 03573 8108511

E-Mail:  info@bm-ingenieure.de

aufgestellt am 16.01.2014

i.  A. Streich

SB Tiefbau

Wahlbekanntmachung

für die Kommunalwahlen am 25. Mai 2014

zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung Lübbenau/

Spreewald und der Ortsbeiräte der Ortsteile Bischdorf, Bob-

litz, Groß Beuchow, Groß Klessow, Groß Lübbenau, Hinden-

berg, Kittlitz, Klein Radden, Leipe, Ragow, Lehde, Krimnitz 

und Zerkwitz

Gemäß § 26 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes 

(BbgKWahlG), und § 31 Abs. 2 und 3 der Brandenburgischen 

Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) mache ich Folgendes 

bekannt:

I. Wahltermin und Wahlzeit

 Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die Wahlzeit der 

landesweiten Kommunalwahlen 2014 vom 4. September 

2013 finden die Wahlen

 - der Stadtverordnetenversammlung Lübbenau/Spree-

wald

 - der Ortsbeiräte der Ortsteile Bischdorf, Boblitz, Groß 

Beuchow, Groß Klessow, Groß Lübbenau, Hinden-

berg, Kittlitz, Klein Radden, Leipe, Ragow, Lehde, 

Krimnitz und Zerkwitz

  am Sonntag, dem 25. Mai 2014 in der Zeit von 8.00 - 

18.00 Uhr statt.

II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

 Nachdem der Minister des Innern die Wahltermine durch 

Rechtsverordnung bestimmt hat, fordere ich gemäß § 31 

Abs. 2 Satz 3 BbgKWahlV auf, die Wahlvorschläge für 

diese Wahlen möglichst frühzeitig einzureichen.

 Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes hin:

A. Wahl der Stadtverordnetenversammlung Lübbenau/

Spreewald

1. Anzahl der zu wählenden Vertreter

 Es sind insgesamt 28 Vertreter zu wählen.

2. Wahlgebiet/Wahlkreis

 Wahlgebiet für die Wahl der Stadtverordnetenversamm-

lung Lübbenau/Spreewald ist die Stadt Lübbenau/

Spreewald mit den Ortsteilen Bischdorf, Boblitz, Groß 

Beuchow, Groß Klessow, Groß Lübbenau, Hindenberg, 

Kittlitz, Klein Radden, Leipe, Ragow, Lehde, Krimnitz 

und Zerkwitz. Das Wahlgebiet bildet 1 Wahlkreis. Dieser 

Wahlkreis besteht aus 23 allgemeinen Wahlbezirken so-

wie 2 Briefwahlbezirken.

3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist

3.1 Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Ver-

einigungen und Wählergruppen sowie Einzelbewer-

berinnen und Einzelbewerbern eingereicht werden. 

Daneben können Parteien, politische Vereinigungen und 

Wählergruppen auch gemeinsam einen Wahlvorschlag 

als Listenvereinigung einreichen. Sie dürfen sich jedoch 

bei jeder Wahl nur an einer Listenvereinigung beteiligen; 

die Beteiligung an einer Listenvereinigung schließt einen 

eigenständigen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl aus.

3.2 Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig einge-

reicht werden. Sie müssen spätestens bis 

 Donnerstag, den 20. März 2014, 12.00 Uhr, bei der 

Wahlleiterin der Stadt Lübbenau/Spreewald, Kirchplatz 

01, 03222 Lübbenau/Spreewald (Zimmer B 1.21) schrift-

lich eingereicht werden.

4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen

 Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammen-

zuschließen, ist der Wahlleiterin für die Stadt Lübbenau/

Spreewald durch die für das Wahlgebiet zuständigen Or-

gane aller am Zusammenschluss Beteiligten spätestens 

bis  Donnerstag, den 20. März 2014, 12.00 Uhr, schrift-

lich anzuzeigen. Die Erklärung der an dem Zusammen-

schluss beteiligten Gruppierungen muss bei Parteien 

oder politischen Vereinigungen von mindestens zwei Mit-

gliedern des für das Wahlgebiet zuständigen Vorstands, 

darunter der oder dem Vorsitzenden oder einer Stellver-

treterin oder einem Stellvertreter, bei Wählergruppen von 

der oder dem Vertretungsberechtigten der Wählergruppe 

unterzeichnet sein.

5. Einreichung von einem wahlgebietsbezogenen Wahl-

vorschlag

 Eine Partei, politische Vereinigung, Wählergruppe oder 

Listenvereinigung sowie Einzelbewerberinnen und Ein-

zelbewerber können nur einen wahlgebietsbezogenen 

Wahlvorschlag einreichen.

6. Inhalt der Wahlvorschläge

6.1 Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 

5a zu § 32 Abs. 1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht werden. 

Sie müssen enthalten

  a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder 

die Tätigkeit, den Tag der Geburt, den Geburtsort, 
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die Staatsangehörigkeit und die Anschrift einer jeden 

Bewerberin und eines jeden Bewerbers in erkennba-

rer Reihenfolge,

  b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen 

Vereinigung den vollständigen Namen der einrei-

chenden Partei oder politischen Vereinigung und, 

sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 

diese; der im Wahlvorschlag angegebene Name der 

Partei oder politischen Vereinigung muss mit dem 

Namen übereinstimmen, den diese im Lande führt,

  c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Na-

men der einreichenden Wählergruppe und, sofern 

sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; 

aus dem Namen muss hervorgehen, dass es sich um 

eine Wählergruppe handelt; der Name und die etwa-

ige Kurzbezeichnung dürfen nicht den Namen von 

Parteien oder politischen Vereinigungen oder deren 

Kurzbezeichnung enthalten,

  d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den 

Namen der Listenvereinigung und, sofern sie eine 

Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; zusätzlich 

sind die Namen und, sofern vorhanden, auch die 

Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Parteien, 

politischen Vereinigungen und Wählergruppen anzu-

geben,

  e) den Namen des Wahlgebietes.

 Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines 

Einzelbewerbers darf nur die unter Buchstabe a und e 

bezeichneten Angaben enthalten.

6.2 Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerberin 

oder einen Bewerber enthalten.

 Ein wahlgebietsbezogener Wahlvorschlag darf höchs-

tens 42 Bewerber enthalten.

6.3 Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und 

Telekommunikationsanschluss der Vertrauensperson 

und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. 

Als Vertrauensperson kann auch eine Bewerberin oder 

ein Bewerber benannt werden. Soweit gesetzlich nichts 

anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensperson und 

die stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, be-

rechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag 

abzugeben und entgegenzunehmen. Fehlt diese Anga-

be, gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlages als 

Vertrauensperson und der zweite Unterzeichner als stell-

vertretende Vertrauensperson.

 Bei Listenvereinigung gilt der erste Unterzeichner als Ver-

trauensperson und der erste Unterzeichner des zweiten 

Beteiligten als stellvertretende Vertrauensperson.

6.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Ver-

einigung muss von mindestens zwei Mitgliedern des für 

das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes, darunter dem 

Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder einem Stell-

vertreter, unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag einer 

Wählergruppe muss von dem Vertretungsberechtigten 

unterzeichnet sein. Die Vertretungsberechtigung ist auf 

mein Verlangen nachzuweisen. Der Wahlvorschlag ei-

ner Listenvereinigung muss von jeder an ihr beteiligten 

Partei, politischen Vereinigung und Wählergruppe ent-

sprechend unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag einer 

Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers muss 

von dieser oder diesem unterzeichnet sein.

6.5 Wichtige Beschränkungen

 Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur auf einem 

Wahlvorschlag für die Wahl zur Stadtverordnetenversamm-

lung der Stadt Lübbenau/Spreewald benannt sein. Die Be-

werberin oder der Bewerber auf dem Wahlvorschlag einer 

Partei darf nicht Mitglied einer anderen Partei sein, die mit 

einem eigenen Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt.

7. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerberin 

oder Bewerber

7.1 Die Benennung als Bewerberin oder Bewerber auf einem 

Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereinigung, 

Wählergruppe oder Listenvereinigung ist an folgende 

Voraussetzungen geknüpft:

  a)   Die Bewerberin oder der Bewerber muss gemäß 

§ 11 BbgKWahlG wählbar sein.

 b)    Die Bewerberin oder der Bewerber muss durch eine 

Versammlung zur Aufstellung der Bewerberinnen 

und Bewerber gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt 

worden sein (siehe Nr. 8).

  c)    Die Bewerberin oder der Bewerber muss der Be-

nennung auf dem Wahlvorschlag schriftlich zustim-

men. Die Zustimmung ist nach dem Muster der An-

lage 7a zu § 32 Abs. 5 Nr. 1 BbgKWahlV abzugeben. 

Wird der Wahlvorschlag von einer Partei eingereicht, 

hat die Bewerberin oder der Bewerber in der Zustim-

mungserklärung zudem ihre oder seine Parteimit-

gliedschaften anzugeben oder zu erklären, dass sie 

oder er parteilos ist.

 Die in Buchstabe a und c genannten Voraussetzungen 

gelten ferner für Einzelbewerberinnen und Einzelbe-

werber.

7.2 Zur Wählbarkeit

7.2.1 Wählbarkeit von Deutschen

 Gemäß § 11 Abs. 1 BbgKWahlG sind wählbar alle Deut-

schen im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgeset-

zes, die

 -  am 25. Mai 2014 das 18. Lebensjahr vollendet haben 

und

  -  seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren 

ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt ha-

ben.

   Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Abs. 2 

BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er

 -  gemäß § 9 BbgKWahlG vom Wahlrecht ausgeschlos-

sen ist oder

 -  infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähig-

keit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.

7.2.2 Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbür-

gern

 Gemäß § 11 Abs. 1 BbgKWahlG sind wählbar auch alle 

Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten der Europä-

ischen Union (Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, 

Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kro-

atien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlan-

de, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, 

Slowakai, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, 

Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und 

Nordirland sowie Republik Zypern), die

 -  am 25. Mai 2014 das 18. Lebensjahr vollendet haben 

und

  -  seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren 

ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt ha-

ben.

   Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach 

§ 11 Abs. 3 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er

  -  gemäß § 9 BbgKWahlG vom Wahlrecht ausgeschlos-

sen ist oder

  -  infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutsch-

land die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung 

öffentlicher Ämter nicht besitzt oder

  -   infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallent-

scheidung im Herkunftsmitgliedstaat die Wählbarkeit 

nicht besitzt.

7.3 Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerberin und 

für jeden Bewerber eine Bescheinigung der Wahlbehörde 

nach dem Muster der Anlage 8a zu § 32 Abs. 5 Nr. 2 

BbgKWahlV einzureichen, dass die vorgeschlagene Be-

werberin oder der vorgeschlagene Bewerber wählbar ist.

 Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich 

ihre Zustimmung zur Kandidatur erklärt haben, müs-
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sen mir mit der Bescheinigung nach Satz 1 zusätzlich 

eine Versicherung an Eides statt nach dem Muster der 

Anlage 8c zu § 32 Abs. 5 Nr. 3 BbgKWahlV über ihre 

Staatsangehörigkeit und darüber vorlegen, dass sie in 

ihrem Herkunftsmitgliedstaat nicht von der Wählbarkeit 

ausgeschlossen sind.

8. Zur Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber ge-

mäß § 33 BbgKWahlG

8.1 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Partei oder 

politischen Vereinigung und ihre Reihenfolge müssen 

in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusam-

mentritts im gesamten Wahlgebietwahlberechtigten 

Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung in 

geheimer Abstimmung bestimmt worden sein (Mitglie-

derversammlung). Dies kann auch durch Delegierte ge-

schehen, die von den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte 

in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt worden 

sind (Delegiertenversammlung).

8.2 Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlge-

biet keine Organisation hat, können die Bewerberinnen 

und Bewerber sowie ihre Reihenfolge auch durch die für 

die Wahl zum Kreistag des Landkreises Oberspreewald-

Lausitz wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder poli-

tischen Vereinigung oder deren Delegierte bestimmt wer-

den.

8.3 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Wählergrup-

pe sowie ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung 

der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten 

Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der Wähler-

gruppe (Mitgliederversammlung) oder, wenn die Wäh-

lergruppe nicht mitgliedschaftlich organisiert ist, in einer 

Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im 

gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Anhängerin-

nen und Anhänger der Wählergruppe (Anhängerinnen- 

und Anhängerversammlung) in geheimer Abstimmung 

bestimmt worden sein.

 Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die von den 

Mitgliedern oder Anhängerinnen und Anhängern (Satz 1) 

aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders ge-

wählt worden sind (Delegiertenversammlung). Die Aus-

führungen zu Nummer 8.2 gelten für mitgliedschaftlich 

organisierte Wählergruppen entsprechend.

8.4 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Listenverei-

nigung und ihre Reihenfolge müssen in einer gemein-

samen Mitglieder- oder Delegiertenversammlung in ge-

heimer Abstimmung bestimmt worden sein; im Übrigen 

gelten die Bestimmungen des § 33 BbgKWahlG sinnge-

mäß.

8.5 Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhänge-

rinnen und Anhänger oder Delegierten von dem zustän-

digen Vorstand der Partei oder politischen Vereinigung 

oder dem Vertretungsberechtigten der Wählergruppe 

mit einer mindestens dreitägigen Frist entweder einzeln 

oder durch öffentliche Ankündigung zu laden.

8.6 Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimm-

berechtigte Teilnehmer der Versammlung ist für die ge-

heime Wahl der Bewerberinnen und Bewerber sowie 

der Delegierten für die Delegiertenversammlung vor-

schlagsberechtigt. Den Bewerberinnen und Bewerbern 

ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der 

Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. In der 

Versammlung müssen sich mindestens drei Mitglieder, 

Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierte an der Ab-

stimmung beteiligen.

8.7 Über die Mitglieder-, Anhängerinnen und Anhänger- oder 

Delegiertenversammlung ist eine Niederschrift nach 

dem Muster der Anlage 9a zu § 32 Abs. 5 Nr. 4 BbgK-

WahlV zu fertigen, die dem Wahlvorschlag beizufügen ist. 

Aus der Niederschrift muss die Art, der Ort und die Zeit 

der Versammlung, die Form der Einladung, die Anzahl 

der erschienenen Mitglieder, Anhängerinnen und Anhän-

ger oder Delegierten sowie das Ergebnis der geheimen 

Wahl hervorgehen. Hierbei haben die Leiterin oder der 

Leiter der Versammlung und zwei von der Versamm-

lung bestimmte Teilnehmerinnen oder Teilnehmer an 

Eides statt zu versichern, dass die gesetzlichen Mindest-

anforderungen an eine demokratische Aufstellung der 

Kandidatinnen und Kandidaten gemäß § 33 Abs. 5 Bbg-

KWahlG beachtet worden sind.

9. Unterstützungsunterschriften

9.1 Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungs-

unterschriften

9.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Vereini-

gungen, die am 9. September 2013 aufgrund eines zu-

rechenbaren Wahlvorschlags im 17. Deutschen Bundes-

tag oder im 5. Landtag Brandenburg durch mindestens 

eine im Land Brandenburg gewählten Abgeordnete oder 

durch mindestens einen im Land Brandenburg gewählten 

Abgeordneten oder im Kreistag des Landkreises Ober-

spreewald-Lausitz durch mindestens eine Kreistagsab-

geordnete oder durch mindestens einen Kreistagsab-

geordneten oder in der Stadtverordnetenversammlung 

Lübbenau/Spreewald durch mindestens eine Vertreterin 

oder durch mindestens einen Vertreter einen Vertreter 

seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind 

von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften 

befreit.

9.1.2 Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 9. Sep-

tember 2013 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvor-

schlags im Kreistag des Landkreises Oberspreewald-

Lausitz durch mindestens eine Kreistagsabgeordneten 

oder durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten 

oder in der Stadtverordnetenversammlung Lübbenau/

Spreewald durch mindestens eine Vertreterin oder durch 

mindestens einen Vertreter seit der letzten Wahl unun-

terbrochen vertreten sind, sind von dem Erfordernis von 

Unterstützungsunterschriften befreit.

9.1.3 Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt 

ferner nicht für Listenvereinigungen, wenn mindestens 

eine der an ihr beteiligten Gruppierungen wenigstens 

eine der in Nummer 9.1.1 oder 9.1.2 genannten Voraus-

setzungen für die Befreiung von diesem Erfordernis er-

füllt.

9.1.4 Wahlvorschläge von Einzelbewerbern, die am 9. Sep-

tember 2013 aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im 

Kreistag des Landkreises Oberspreewald-Lausitz oder in 

der Stadtverordnetenversammlung Lübbenau/Spreewald 

vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstüt-

zungsunterschriften befreit.

9.2 Wichtige Hinweise

9.2.1 Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-

einigung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung 

einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die 

oder der nicht nach der vorstehenden Nummer 9.1 von 

dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit 

ist, sind im Falle des wahlgebietsbezogenen Wahlvor-

schlages mindestens 20 Unterstützungsunterschriften 

von den im Wahlgebiet wahlberechtigten Personen, bei-

zufügen.

9.2.2 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift 

der wahlberechtigten Person ist spätestens bis 

  Mittwoch, den 19. März 2013, 16:00 Uhr,

  bei der

   Wahlbehörde Lübbenau/Spreewald, 

  Bürgerbüro, Kirchplatz 01, 03222 

  Lübbenau/Spreewald

  zu leisten.

 Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei der Orts-

vorsteherin oder dem Ortsvorsteher der Ortsteile Bisch-

dorf, Boblitz, Groß Beuchow, Groß Klessow, Groß Lüb-

benau, Hindenberg, Kittlitz, Klein Radden, Leipe, Ragow, 

Lehde, Krimnitz, Zerkwitz, vor einem Notar oder einer an-
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deren zur Beglaubigung von Unterschriften ermächtigten 

Stelle geleistet werden. Die hierzu von mir auf Anfor-

derung ausgegebenen Unterschriftenlisten (siehe Nr. 

9.2.3) sind der Wahlbehörde Stadt Lübbenau/Spree-

wald bis Mittwoch, den 19. März 2014, 16.00 Uhr vor-

zulegen.

 Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind 

auf den von mir aufgelegten oder ausgegebenen amtli-

chen Formblättern für Unterschriftenlisten nach dem 

Muster der Anlage 6 zu § 32 Absatz 4 Nummer 3 BbgK-

WahlV unter Beachtung folgender Vorschriften zu erbrin-

gen.

9.2.3 Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des 

Wahlvorschlagsträgers sofort bei der Wahlbehörde, 

Stadt Lübbenau/Spreewald, Bürgerbüro, Kirchplatz 

1, 03222 Lübbenau/Spreewald aufgelegt.

  Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen sowie 

Anschrift eines jeden Bewerbers in erkennbarer Rei-

henfolge anzugeben. Daneben ist beim Wahlvorschlag 

einer Partei, politischen Vereinigung, Wählergruppe 

oder Listenvereinigung deren Name und, sofern sie 

eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, anzu-

geben. Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger durch 

schriftliche Erklärung zu bestätigen, dass die Bewerbe-

rinnen und Bewerber sowie ihre Reihenfolge gemäß § 33 

BbgKWahlG bestimmt worden sind,oder eine Ausferti-

gung der Niederschrift über die Bestimmung der Bewer-

berinnen und Bewerber sowie ihrer Reihenfolge vorzu-

legen. Beim Wahlvorschlag einer Listenvereinigung 

sind ferner auch die Namen, und, sofern vorhanden, die 

Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Gruppierungen 

anzugeben.

 Beim Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines 

Einzelbewerbers ist die Bezeichnung „Einzelwahlvor-

schlag“ anzugeben.

  Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers werde ich 

unter den vorgenannten Voraussetzungen auch amtliche 

Formblätter für die Unterzeichnung des Wahlvorschlags 

bei einer Ortsvorsteherin oder einem Ortsvorsteher, vor 

einer Notarin oder einem Notar oder bei einer anderen 

zur Beglaubigung ermächtigten Stelle ausgeben.

9.2.4 Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, 

Wählergruppen oder Listenvereinigungen dürfen erst 

nach der Bestimmung der Bewerberinnen und Bewerber 

sowie ihrer Reihenfolge nach § 33 BbgKWahlG unter-

zeichnet werden. Vorher geleistete Unterstützungsunter-

schriften sind ungültig.

9.2.5 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen Wahl-

vorschlag für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung 

Lübbenau/Spreewald unterzeichnen. Hat eine Person für 

diese Wahl mehr als einen Wahlvorschlag unterzeichnet, 

so sind sämtliche von ihr für diese Wahl geleisteten Un-

terstützungsunterschriften ungültig.

9.2.6 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unter-

zeichnung gegeben sein. Die Unterzeichnung des

 Wahlvorschlags durch die Bewerber selbst ist unzuläs-

sig.

9.2.7 Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, 

Tag der Geburt und Anschrift der unterzeichnenden Per-

son sowie das Datum der Unterschriftsleistung anzuge-

ben. Die unterzeichnende Person hat sich vor der Unter-

schriftsleistung auszuweisen. Die Zurücknahme gültiger 

Unterstützungsunterschriften ist wirkungslos.

9.2.8 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperli-

chen Behinderung einer Hilfe bei der Unterschriftsleis-

tung bedarf, kann eine Person ihres Vertrauens (Hilfsper-

son) bestimmen, die die Unterschriftsleistung vornimmt. 

Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer Behinde-

rung nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusuchen, 

kann auf Antrag die Unterstützungsunterschrift durch 

Erklärung vor einem Beauftragten der Wahlbehörde er-

setzen. Der Antrag kann bis Montag, den 17. März 2013, 

16:00 Uhr, schriftlich bei der Wahlbehörde gestellt wer-

den.

9.2.9 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unter-

zeichnerinnen und Unterzeichner, die die Unterstützungs-

unterschrift auf der von mir aufgelegten oder ausgege-

benen Unterschriftenliste leisten, zu vermerken, dass sie 

im Wahlgebiet zum Zeitpunkt ihrer Unterschriftsleistung 

wahlberechtigt sind.

10. Mängelbeseitigung

 Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 20. März 2013, 

12:00 Uhr, können Mängel, die sich auf die Zahl und Rei-

henfolge der Bewerberinnen und Bewerber beziehen, 

nicht mehr behoben und fehlende Unterstützungsunter-

schriften nicht mehr beigebracht werden. Das Gleiche 

gilt, wenn die Bewerberin oder der Bewerber so man-

gelhaft bezeichnet ist, dass ihre oder seine Identität 

nicht feststeht. Sonstige Mängel, die die Gültigkeit der 

Wahlvorschläge berühren, können bis zu der Entschei-

dung über die Zulassung der Wahlvorschläge (§ 37 Abs. 

1 BbgKWahlG) beseitigt werden.

11. Zulassung der Wahlvorschläge

 Der Wahlausschuss beschließt am 26. März 2014, in öf-

fentlicher Sitzung über die Zulassung der Wahlvorschlä-

ge. Im Übrigen wird auf § 37 BbgKWahlG und §§ 38 und 

39 BbgKWahlV verwiesen.

B. Wahl zum Ortsbeirat der Ortsteile Bischdorf, Boblitz, 

Groß Beuchow, Groß Klessow, Groß Lübbenau, Hin-

denberg, Kittlitz, Klein Radden, Leipe, Ragow, Lehde, 

Krimnitz und Zerkwitz

 Die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 3, 4, 6.1, 6.3 bis 

6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Stadtver-

ordnetenversammlung Lübbenau/Spreewald gelten für 

die Wahl des Ortsbeirates der Ortsteile sinngemäß:

1. Das Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat ist der Orts-

teil. Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis.

2. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG 

wählbar sind und im jeweiligen Ortsteil ihren ständigen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

3. Die in der Stadt Lübbenau/Spreewald wahlberechtigten 

Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wähler-

gruppe oder deren Delegierte können auch die Bewerbe-

rinnen und Bewerber sowie ihre Reihenfolge für die Wahl 

zum Ortsbeirat der Ortsteile bestimmen, sofern die Anzahl 

der im Ortsteil wahlberechtigten Mitglieder der Partei, po-

litischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durch-

führung einer Mitgliederversammlung ausreicht.

 In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der Stadt 

Lübbenau/Spreewald wahlberechtigten Mitglieder nicht 

für die Durchführung einer Mitgliederversammlung aus-

reicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nr. 8.2 

entsprechend.

4. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-

einigung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung 

einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die 

oder der nicht von dem Erfordernis von Unterstützungs-

unterschriften befreit ist, sind nachfolgend aufgeführte 

Unterstützungsunterschriften beizufügen.

 Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften 

sind auch die Parteien, politischen Vereinigungen und 

Wählergruppen befreit, die am 9. September 2013 auf-

grund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Ortsbei-

rat des jeweiligen Ortsteiles durch mindestens ein Mit-

glied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind.

  Entsprechendes gilt für Einzelbewerberinnen und Einzel-

bewerber, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlages im 

jeweiligen Ortsteil vertreten sind, sowie für Listenverei-

nigungen, wenn mindestens eine der an ihr beteiligten 

Gruppierungen die eingangs genannte Voraussetzung 

erfüllt. Im Übrigen gelten die Ausführungen in Buchstabe 

A Nr. 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.9 sinngemäß.
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 Wahlgebiet Anzahl der zu wählenden Höchstzahl der  Unterstützungs-

  Ortsbeiratsmitglieder Bewerber unterschriften

 Bischdorf 3 4 0

 Boblitz 3 4 5

 Groß Beuchow 3 4 3

 Groß Klessow 3 4 3

 Groß Lübbenau 3 4 0

 Hindenberg 3 4 0

 Kittlitz 3 4 3

 Klein Radden 3 4 0

 Leipe 3 4 0

 Ragow 3 4 3

 Lehde 3 4 0

 Krimnitz 3 4 0

 Zerkwitz 3 4 3

III. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen

 Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderlichen Vordrucke können bei mir angefordert werden (Rathaus, Kirch-

platz 1, 03222Lübbenau/Spreewald, 1. OG, Zimmer B 1.21 bzw. 2. OG, Zimmer C 2.29).

 Mustervordrucke sind auch auf der Internetseite www.wahlen.brandenburg.de unter dem Link „Kommunalwahlen“ einge-

stellt.

Lübbenau/Spreewald, 15.01.2014

S. Seeliger

Wahlleiterin

Bekanntmachung der Fundsachen

lfd.Nr. Bezeichnung Fundmonat Meldefrist bis

27/2013 Damenrad 26“ Farbe: silber/rot 08/2013 02/2014

28/2013 Damenrad 28“ Farbe: metallic-blau 08/2013 02/2014

29/2013 Damenrad 26“ Farbe: gold/lila 08/2013 02/2014

30/2013 Herrenrad 28“ Farbe: bordeaux 08/2013 02/2014

31/2013 Handy Samsung 08/2013 02/2014

33/2013 Damenrad 28“ Farbe braun 08/2013 02/2014

34/2013 Herrenrad 28“ Farbe: weinrot 09/2013 03/2014

37/2013 Handy Nokia 10/2013 04/2014

39/2013 Damenrad 26“ Farbe: weiß 11/2013 05/2014

40/2013 Damenrad 28“ Farbe: lila 11/2013 05/2014

41/2013 Herrenrad 28“ Farbe: türkis/hellblau 11/2013 05/2014

42/2013 braune Aktentasche 11/2013 05/2014

43/2013 Damenrad 28“ Farbe: dkl.-lila 11/2013 05/2014

44/2013 Mountainbike 26“ Farbe: weinrot 12/2013 06/2014

45/2013 Damenrad 26“ Farbe: weinrot 12/2013 06/2014

46/2013 Herrenrad 28“ Farbe: blau 12/2013 06/2014

01/2014 Damenrad 26“ Farbe: schwarz/rot 12/2013 06/2014

02/2014 Damenrad 28“ Farbe: grau/melallic 01/2014 07/2014

03/2014 Damenrad 28“ Farbe: weinrot 01/2014 07/2014

04/2014 Damenrad 28“ Farbe: weiß/lila 01/2014 07/2014

05/2014 Damenrad 26“ Farbe: rot 01/2014 07/2014

Bei verloren gegangenen Einzelschlüsseln beziehungsweise Schlüsselbunden fragen Sie bitte direkt im Bürgerbüro nach, da diese 

Fundsachen hier nicht separat aufgelistet werden.

Die Eigentümer werden aufgefordert, ihre Rechte in der angegebenen Meldefrist (siehe Spalte 4) beim Bürgerbüro der Stadt Lübbe-

nau/Spreewald geltend zu machen. Nach Ablauf der Meldefristen wird über die Fundsachen anderweitig verfügt.

Lübbenau/Spreewald, 17.01.2014

Stadt Lübbenau/Spreewald

Bürgerbüro

Kirchplatz 1

03222 Lübbenau/Spreewald




